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schaft und der —> Klasse der Ge
nossenschaftsbauern. Mit der Zer
schlagung des Hitlerfaschismus durch 
die Sowjetarmee und mit der —> 
demokratischen Bodenreform wur
den auf dem Gebiet der DDR die 
Grundlagen für eine völlig neue A. 
geschaffen. Sie war darauf gerichtet, 
die Bauern zu festen Bündnispartnern 
der Arbeiterklasse zu machen, die 
Entwicklung der landwirtschaftlichen 
Produktion zu fördern, die Bauern 
an die Leitung und Planung von Staat 
und Gesellschaft heranzuführen und 
ihre Arbeits- und Lebensbedingungen 
schrittweise zu verbessern. Mit der 
Verwirklichung des Leninschen Ge
nossenschaftsplanes, entsprechend den 
konkreten Bedingungen in der DDR, 
wurde die Bauernbefreiung durch den 
freiwilligen Zusammenschluß der 
Bauern in -*• landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften vollen
det. Das Bündnis der Arbeiterklasse 
mit den Genossenschaftsbauern wurde 
gefestigt und erreichte eine qualitativ 
höhere Stufe. Die Bauern entwickel
ten sich zur Klasse der Genossen
schaftsbauern, die der Hauptverbün
dete der Arbeiterklasse ist.
In der A. verfolgt die SED zwei eng 
miteinander verknüpfte Ziele: „in 
der Land- und Nahrungsgüterwirt
schaft die Produktion und deren 
Effektivität systematisch zu erhöhen, 
um eine stabile, sich stetig verbes
sernde Versorgung der Bevölkerung 
mit hochwertigen Nahrungsmitteln 
und der Industrie mit Rohstoffen zu 
sichern; die Lebensbedingungen des 
Dorfes denen der Stadt anzunähern, 
um die wesentlichen Unterschiede 
zwischen Stadt und Land allmählich 
zu überwinden“. (Programm der 
SED, S. 30) Die ökonomischen Ge
setze des Sozialismus, insbesondere 
das ökonomische Grundgesetz, die be
deutende Entwicklung der Produktiv
kräfte und die stetige Vervollkomm
nung der Produktionsverhältnisse auf 
dem Lande erfordern die weitere so
zialistische Intensivierung der land
wirtschaftlichen Produktion und die

zunehmende Anwendung industrie
mäßiger Produktionsmethoden.

Agrarrecht: Komplex von Rechts
normen, welche die gesellschaftlichen 
Verhältnisse regeln, die sich im land
wirtschaftlichen Reproduktionsprozeß 
ergeben. Hierzu gehören vor allem 
die Eigentumsverhältnisse, die Leitung 
und Planung, die Stellung der sozia
listischen Landwirtschaftsbetriebe zu 
den Leitungsorganen und zu anderen 
Betrieben der Landwirtschaft, der 
Industrie und des Handels sowie 
die innerbetrieblichen (innergenossen
schaftlichen) Beziehungen der Produ
zenten untereinander sowie zu ihren 
Produktionskollektiven und schließ
lich die landwirtschaftliche Bodennut
zung. Das A. fixiert rechtlich verbind
lich die notwendigen Ordnungen, Or
ganisationsgrundsätze und Verhal
tensweisen, die Kontrolle ihrer Ein
haltung und den unter Umständen 
notwendigen staatlichen Zwang zu 
ihrer praktischen Durchsetzung. Die 
Grundsätze des A. haben verfassungs
rechtlichen Charakter (vgl. Verf. der 
DDR, Art. 2,41,42 und besonders 
Art. 46). Das A. dient in besonderer 
Weise der Verwirklichung des Bünd
nisses zwischen der Arbeiterklasse 
und der Klasse der Genossenschafts
bauern. Die Grundsätze des genos
senschaftlichen Aufbaus, die Lenin, 
ausgehend von den Erkenntnissen von 
K. Marx und F. Engels, in seinem be
rühmten Genossenschaftsplan nieder
legte und die objektive Gesetzmäßig
keiten ausdrücken, prägen das A. in 
allen seinen Teilen. Ein kennzeich
nender Zug des A. ist die aktive Be
teiligung der Genossenschaftsbauern 
an seiner Schaffung und Verwirkli
chung. Die Regelung der innergenos
senschaftlichen Beziehungen geschieht 
auf der Grundlage staatlicher Er
mächtigung und empfehlender Rechts
normen eigenverantwortlich durch die 
—»■ landwirtschaftliche Produktionsge
nossenschaft. Die zunehmende Kon
zentration und Spezialisierung der 
landwirtschaftlichen Produktion hat


